
Initiative Zuflucht

c/o Werner Huffer-Kilian

St. Josefstrasse 20

56068 Koblenz

Tel.  9737780; Fax 9737781










Samstag, 17. Juni 2006

An den Minister des Inneren und für Sport

Karl Peter Bruch

Schillerplatz 3-5

55116 Mainz

Betreff: 
Bleiberecht für lang hier lebende Menschen, 

Insbesondere für die Familie Yildirim aus Koblenz-Neuendorf .


Ihr Brief vom 14.6. 06 an den Unterstützerkreis


(Ihr Zeichen: 19 399:316 Yildirim2(V))



RZ vom 14.06.06 Innenminister für Bleiberecht

Sehr geehrter  Herr Innenminister, 

Schon seit Jahren bemüht sich unsere kirchliche Initiative Zuflucht darum, Menschen mit Kettenduldung zu unterstützen und setzt sich deshalb auch für eine Bleiberechtslösung für langjährig Geduldete ein. 

Wir begrüßen daher die Meldung vom Freitag, 16.6., in der Rheinzeitung: 

Innenminister für Bleiberecht
Der rheinland-pfälzische Innenminister Karl Peter Bruch (SPD) hat die Forderung der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Maria Böhmer (CDU) begrüßt, langjährig geduldeten Ausländern dauerhaftes Bleiberecht zu gewähren. Das Land setzt sich seit Jahren für die Abschaffung der Kettenduldungen bei der Innenministerkonferenz ein, sagt Bruch. Dies ist bisher jedoch am Widerstand der unionsgeführten Bundesländer gescheitert, so der Innenminister. 

(RZ, 16.06.06, Seite 3)

Wir bestärken Sie, sich weiter für langjährig Geduldete einzusetzen und dafür alles Erdenkliche zu tun. Die rheinland-pfälzischen Innenminister hatten dies in der Vergangenheit immer glaubhaft getan und befanden sich nicht selten in der IMK in einer Minderheiten-Position. 

Da es nur noch wenige Menschen in unserem Land und in unserer Stadt sind, die als langjährig Geduldete noch hier leben (in Koblenz ist die Rede von etwa 160) dürfte eine humane Lösung im Sinne der betroffenen Personen in Reichweite sein. Die IMK wird im November hoffentlich und endlich eine humane Legalisierungslösung treffen. Das wird allseits erwartet. Die Forderungen aus der Zivilgesellschaft liegen vor: Bleiberecht für langjährig Geduldete. Wer lange hier lebt, soll bleiben dürfen.

So hat der Freiburger Gemeinderat eine Resolution für ein Bleiberecht in seiner Sitzung am 11. April 2006 aus gegebenem lokalen Anlass verabschiedet.  

Unser Mainzer Kardinal Lehmann, gleichzeitig Vorsitzender der Bischofskonferenz, nahm zur Kettenduldung auf einer Pressekonferenz am 7. März 2006 wie folgt Stellung: „Ein Thema, dessen Behandlung dringlich wäre, fehlt in den aktuellen Reformplänen bislang gänzlich: eine Bleiberechtsregelung für Menschen, die bereits seit Jahr und Tag mit immer wieder nur kurzfristig verlängerter Duldung in Deutschland leben. Sowohl unter integrationspolitischen als auch unter humanitären Gesichtspunkten ist es fragwürdig, dass in diesem Bereich immer noch keine tragfähige Lösung zustande kommt. Entsprechende Initiativen sind bislang am Widerstand der Innenministerkonferenz gescheitert. So besteht das System der Ketten-Duldungen weiter fort. Die dadurch entstehende Situation ist aus unserer Sicht zunehmend unerträglich.“ 

Ein Bleiberecht für langjährig Geduldete würde wie auch in unserem Fall keinen Präzedenzfall schaffen, da es sich nur noch um wenige Menschen in Koblenz (144) und in Rheinland-Pfalz (etwa 6.100) handelt, die langfristig geduldet sind. Die Innenministerkonferenz (IMK) hatte auf ihrer letzten Sitzung für die bundesweit schätzungsweise 200.000 Menschen mit langjähriger Ketten-Duldung eine humane Lösung bisher verweigert. Im November soll dies wieder auf die Tagesordnung der IMK. Die Innenminister täten also gut daran, endlich im Sinne eines Bleiberechtes zu entscheiden. 

Bis zu diesem Zeitpunkt wäre es nur fair, Abschiebungen aufzuschieben. 

Ungläubiges Staunen und große Irritation rief die Tatsache hervor, dass wir nur wenige Stunden nach der Lektüre der Zeitung Ihr Schreiben vom 14.6.2006 an den Unterstützerkreis der Familie Yildirim in Händen hielten. Der Widerspruch ist eklatant und verwirrend: einerseits wird öffentlich bekundet, für ein Bleiberecht einzutreten und andererseits lehnt man in einem konkreten Fall eines langjährig Geduldeten und seiner Familie genau dies ab. 

Deshalb nehmen wir Bezug auf dieses Schreiben und möchten Ihnen unsere Position erläutern, nach der Sie unserem Anliegen eigentlich entsprechen müssten. 

A. Zu den Asylanträgen durch die Familie Yildirim

Ihrer nüchternen Darstellung der vielfältigen Asylanträge und der Ablehnung durch das Bundesamt ist an Klarheit nichts hinzuzufügen. Demgemäss war die Familie seit ihrer Ankunft immer wieder zur Ausreise verpflichtet, was sie aber nicht getan hat. 

Im Gegenteil hat die Familie mit allen ihr zustehenden Rechtsmitteln versucht, ihren Aufenthalt in Deutschland beizubehalten und mittels der Asylanträge auch zu legalisieren. Das ist der Familie nicht gelungen. 

Gab es andere rechtliche Wege als die genannten Asylanträge, um den Aufenthalt in Deutschland als Flüchtlinge zu legalisieren und aus der Duldung heraus zu kommen? Uns ist kein solcher Rechtsweg bekannt. Daher kann man der Familie auch nicht vorwerfen, wie es behördlich schon getan wurde, dass sie ihr Recht wahrgenommen hat, Asylfolgeanträge gestellt hat und eben nicht ausgereist ist. 

Deshalb stellt sich im Anschluss daran doch die Frage, warum so viele Asylanträge gestellt wurden. 

Eine Antwort darauf können wir aus unseren Erfahrungen mit der Familie geben: aus Angst. Bekanntlich ist Angst nun ein schlechter Ratgeber, aber sie kann eben auch nicht wegdiskutiert werden. 

Die Erfahrungen der Familie mit dem türkischen Staat und seinen Institutionen haben diese Angst erzeugt und sie ist durch die Erfahrungen mit den türkischen Behörden in  Deutschland keineswegs ausgeräumt – im Gegenteil. Die Besuche beim türkischen Konsulat zur Passbeschaffung, die wir in Begleitung organisiert hatten, ließen selbst uns diese Angst hautnah spüren. Es ist die Angst vor Ablehnung, Schikanen und Repression; die Angst vor Verhaftung aufgrund des laufenden Verfahrens gegen Herrn Yildirim und der Behandlung in einer türkischen Haft kommt natürlich noch dazu. 

Es ist aber auch die Angst vor den zu erwartenden Lebensverhältnissen in der Türkei, die Angst vor einem eventuellen Lager für Flüchtlinge im türkischsprachigen und nicht im kurdischsprachigen Teil des Landes, die Angst vor dem Absturz ins Elend, ins Ungewisse. Die Familie lebt hier in Armut, aber durch die staatlichen Hilfen gesichert. Sie sind hier nicht reich geworden, und wer anderes von Flüchtlingen behauptet, bedient sich nur stammtischpolitischer Argumente rechter Couleur. 

Es ist psychologisch erwiesen, dass Ängste sich nur durch vertrauensbildende Maßnahmen abbauen lassen, sonst vergrößern sie sich im Laufe der Zeit, in welcher sie eben nicht bearbeitet bzw. konstruktiv angegangen werden. Es hat sich kein Vertrauen in der Familie bezüglich einer Zukunft in der Türkei und gar in ihrer Heimatregion entwickeln können. 

Die Asylanträge tragen das Zeichen der Angst in sich, und das geht auch an den Kindern nicht spurlos vorbei, die die Türkei ja gar nicht kennen. Und diese Angst überträgt sich, da mögen Eltern noch so viel von den Kindern fern halten. Die Erzieherinnen und Lehrerinnen der Kinder können dazu noch mehr sagen, weil es um Sprachstörungen und anderes geht. 

B. Bezüglich der Kinderrechtskonvention

Sie schreiben: „Aus der UN-Kinderrechtskonvention ergeben sich weder Abschiebungshindernisse noch kann daraus ein Aufenthaltsrecht geltend gemacht werden.“ 

Mit einer solchen Bemerkung unterstellen Sie uns, dass wir aus der UN-Kinderrechtskonvention einen Automatismus herstellen, der zu einem Bleiberecht führt. 

Auf diese Unterstellung muss folgendes gesagt werden: 

1. Die Bundesregierung hat die Kinderrechtskonvention ratifiziert und am 5. April 1992 trat sie für die Bundesrepublik in Kraft. Damit wird das Kind grundsätzlich zum Rechts-subjekt des Völkerrechts, insbesondere mit Blick auf Art. 3. Damit ist dann die Frage verbunden, ob dadurch notwendigerweise staatliches Handeln zu determinieren ist. Unserer Meinung nach ist dies eindeutig zu bejahen. 

2. Völkerrechtliche Verträge sind für die beteiligten Vertragsparteien verbindlich – unabhängig von jeder aus nationalem Recht hergeleiteten Erwägung. Jede Vertrags-verletzung führt also zu einem Völkerrechtsverstoß. 

Da sich in unserem Grundgesetz kein Artikel findet, der ausdrücklich das Kindeswohl in dieser Weise hervorhebt, erhält diese völkerrechtliche Vereinbarung Verfassungs-charakter nach Artikel 25 GG und ist somit zur Grundlage des Handelns unseres Staates und seiner Behörden heranzuziehen.

Die erzwungene Ausreise von hier geborenen Kindern aus ihrer Heimat bedeutet unserer Meinung nach einen solchen Verstoß, der bewusst in Kauf genommen wird. Kein Staat kann sich mit dem Verweis auf sein innerstaatliches Recht vom Vorwurf eines Völkerrechtsverstoßes freizeichnen, weil dem Völkerrecht ein faktischer Vorrang zukommt (siehe GG §25).

3. Für das Hineinwirken der Kinderrechtskonvention in den innerstaatlichen Bereich existiert doch eine so geartete Zustimmung von Seiten des Gesetzgebers, die bewirkt, dass eine innerstaatliche Anwendung sei es als Völkerrecht nach internationalen Parametern sei es als inhaltsgleiches nationales Recht gelten muss. 

Unmittelbare Anwendbarkeit des Völkerrechts wird fachlich wie folgt definiert: 

„Eine Rechtsnorm des Völkerrechts ist unmittelbar anwendbar, wenn sie geeignet ist, Grundlage der Entscheidung eines innerstaatlichen Rechtsanwendungsorgans zu sein, ohne dass eine nähere Ausgestaltung der Norm vorangehen muss.“ 

Im Artikel 3 der Kinderrechtskonvention wird das Grundprinzip der gesamten Konvention niedergelegt. Das Kindeswohl ist dort nach Wortlaut, Ziel und Zweck bei allen nationalen Entscheidungen als eine Leitlinie zu betrachten. Der Artikel verkörpert demnach ein solches Rechtsprinzip, das immer zu berücksichtigen ist, auch wenn kein absoluter Durchsetzungsanspruch damit verbunden ist. 

Damit ergibt sich, dass Artikel 3 mit dem Rechtsprinzip des Kindeswohls unmittelbar anwendbar ist und daher als Rechtssatz des objektiven Rechts von Behörden und Gerichten im Rahmen von Entscheidungsfindungen unmittelbar herangezogen werden muss. 

4. Hinzu kommt bei Menschenrechtsverträgen wie der Kinderrechtskonvention eine Besonderheit, dass diese nämlich auf die Schaffung einer objektiven Ordnung zielt: Für die Vertragsparteien soll ein gleichermaßen verbindlicher Mindeststandard an Humanität in der Behandlung derjenigen Personen festgesetzt werden, die im Hoheitsgebiet wohnen. 

5. Daher sind wir der Meinung, dass Sie mit Blick auf die Gültigkeit der UN-Kinderrechts-konvention irren und dass unser Land Rheinland-Pfalz einen Völkerrechtsbruch begeht, wenn es die Kinder zur Ausreise aus ihrer Heimat Koblenz zwingt. 

Zur Begründung: 

1. Der Artikel 3 des Übereinkommens besagt: 

„Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten  Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.“

Das betrifft alle Kinder in der Hoheitsgewalt des Vertragsstaates (siehe Artikel 2). 

Das bedeutet, dass unsere städtischen und Landesbehörden dem Wohl aller Kinder in unserem Land verpflichtet sind und dementsprechend zu handeln haben. 

2. Ausdrücklich sagt der Artikel 51 der Konvention in Absatz 2, dass Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieses Übereinkommens unvereinbar sind, nicht zulässig sind. 

Der von vielen herangezogene Vorbehalt, den die damalige CDU-geführte Regierung unter Bundeskanzler Kohl hinterlegte (übrigens sagt das Auswärtige Amt dazu: Vorbehalt in Form einer Interpretationserklärung – so dass man nicht weiß, ob es sich um einen Vorbehalt oder eine Interpretationserklärung handelt) ist in unserem Fall also rechtsunwirksam, wenn die erzwungene Ausreise der Kinder aus ihrer Heimat dem Ziel und dem Zweck der UN-Konvention, nämlich dem Kindeswohl zu dienen, ganz offensichtlich widerspricht. 

Die Beschlüsse des deutschen Bundestages vom 30. September 1999 anlässlich der Aussprache zum 10. Kinder- und Jugendbericht und vom 8. März 2001 (BT- Drucksache 14/1681 und 14/4884) unterstützen dies, weil sie eine eindeutige Sprache benutzen. Der Bundestag plädiert für die Aufhebung des „Vorbehalts“ und fordert sogar im Falle von Flüchtlingen Abschiebungsschutz bei Schutzunwilligkeit oder Schutzunfähigkeit des Staates. Geduldeten Flüchtlingen, für die eine Rückkehr in ihr Herkunftsland eine besondere Härte darstellen würde, soll unter erleichterten Voraussetzungen eine Aufenthaltsbefugnis erteilt werden. 

In ihrer Antwort vom 23. Oktober 2003 (BT-Drucksache 15/1819) stellt die Bundesregierung bezüglich der hinterlegten Erklärung fest, dass die Auslegung der 

Kinderrechtskonvention in gleichem Masse gelten würde, wenn die Erklärung nicht abgegeben worden wäre. Aus heutiger Sicht wäre es nicht notwendig gewesen, die Erklärung überhaupt abzugeben. Das deutsche Recht stehe im Einklang mit den 

völkerrechtlichen Verpflichtungen, die sich aus der UN-Kinderrechtskonvention ergeben, so dass eine Änderung nicht erforderlich sei. 

(Übrigens: 

Unsere SPD-geführte Landesregierung hatte noch im Mai 2000 keine Bedenken gegen die Rücknahme der Vorbehalte. Zu einem für uns überraschenden Wechsel kam es dann im Mai 2002, als man plötzlich mittels einer von der Landesregierung durchgeführten Ressortabstimmung zu einem negativen Ergebnis kam. Die Argumente wurden uns nie mitgeteilt, trotz Anfrage!)

3. Sie halten vor, dass aus der UN-Kinderrechtskonvention kein Rechtsanspruch auf Einräumung eines Aufenthaltsrechtes entnommen werden kann. 

Dies ist an keiner Stelle so ausdrücklich und allgemein gefordert worden, sondern immer mit Blick auf den gesondert zu betrachtenden Fall der Kinder der Familie Yildirim. 

Das Kind, dem einerseits das Recht auf optimale Entwicklung zusteht, unterliegt doch gleichzeitig sowohl den Beschränkungen als auch den Regeln der gesellschaftlichen Ordnung, zu der auch die nationalstaatliche Verfasstheit unserer Staaten und damit die Existenz des Ausländerrechts und die Existenz der Kinderrechte zählen. Aufgrund der Kinderrechtskonvention muss das Kindeswohl vorrangig Beachtung finden. Und damit stehen unsere Behörden vor der Aufgabe, Abwägungen durchzuführen, inwieweit das Kindeswohl durch andere gesetzliche Maßnahmen gewährleistet bleibt oder verletzt wird. Bisher vermissen wir diese Abwägungen in unserem Fall, und trotz vielfältiger Hinweise sieht sich keine Behörde, selbst Ihr Innenminsiterium nicht, auch nur veranlasst, diese Abwägung durchzuführen. 

Unsere Argumentation hat also nichts damit zu tun, dass wir dem Kindeswohlparagraphen der Kinderrechtskonvention eine dem Ausländerrecht verdrängende Bedeutung zumessen, sondern wir verlangen eine klare Berücksichtigung dieses Paragraphen. 

4. Um dem Kindeswohl gerecht zu werden, müssen klare Prioritäten gesetzt werden, immer gemäß der Kinderrechtskonvention: 

Die Rechte des Kindes gemäß UN-Konvention sind als Gesamtes zu betrachten: das Kindeswohl und das Recht des Kindes auf Leben (Art. 6), auf freie Meinungsäußerung (Art. 13), auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit (Art.14), auf Versammlungsfreiheit (Art. 15), auf Schutz vor Eingriffen in sein Privatleben (Art. 16), auf freien Zugang zu den Massenmedien und Informationen (Art. 17), auf Schutz vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung (Art. 19), auf besonderen Schutz und Beistand des Staates (Art. 20), auf Gesundheit (Art. 24), auf einen angemessenen Lebensstandard gemäß seiner Entwicklung (Art. 27), auf Bildung (Art. 28), auf Ruhe und Freizeit (Art. 31), auf Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung (Art. 32), auf Schutz vor sexueller Ausbeutung (Art. 34). 

Diesen Rechten des Kindes ist unser Staat verpflichtet und er bemüht sich um die konkrete Umsetzung auf vielen Ebenen. 

Die Abschiebung oder die erzwungene Ausreise von Kindern aus ihrer Heimat Koblenz hebt diese Rechte auf, da keine Garantie mehr gegeben ist, dass diese verschiedenen Rechte insbesondere das Recht auf Gesundheit, auf Bildung, auf Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung u. a. praktisch wahrgenommen werden können. Je nach Kultur ist sogar Art. 18 in Frage gestellt, der besagt, dass in erster Linie die Eltern für die Erziehung und Entwicklung der Kinder verantwortlich sind. 

Das ist kein Automatismus sondern eine klare Abwägung unserer Rechtsgüter, so wie wir es leider von Behördenseite bisher noch mit keinem Wort gehört bzw. gelesen haben. Das ist doch das Empörende daran!

Schlussfolgernd sei gesagt: 

Diesen hohen Gütern im Sinne unseres Grundgesetzes, der allgemeinen Menschen-rechte und der UN-Kinderrechtskonvention geben wir Priorität vor den nationalstaat-lichen ausländerrechtlichen Bestimmungen. Wenn eben diese dazu zu führen scheinen, dass die Würde der Menschen und in dem Fall der Kinder, dass die Leitlinien unseres Grundgesetzes, dass die allgemeinen Menschenrechte und die Kinderrechte verletzt oder außer Kraft gesetzt werden oder in anderen Lebensumständen als praktisch unerfüllbar gelten müssen, dann räume ich solchen Bestimmungen eine niedrigere Bedeutung ein. Wenn also der Aufenthalt in Koblenz und der Bundesrepublik die Voraussetzung für die Geltung von Würde und der erwähnten niedergeschriebenen Rechte ist, dann muss unser Staat diese Voraussetzung für das Kindeswohl beibehalten. 

Diese Konvention muss endlich im Rahmen der einschlägigen Gesetzgebung Berücksichtigung durch unsere Behörden finden. Und dies können nur Sie als der zuständige Innenminister veranlassen. Darauf bestehen wir. 
C. Zum Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen

Das Gesetz, das ja unter anderem auch dem politischen Willen dienen sollte, Kettenduldungen zu beenden, hat u.a. auch zum Ziel, der Erfüllung humanitärer Verpflichtungen unseres Staates nachzukommen (§1). Dieser Zweck muss neben dem der Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern immer wieder betont werden, sonst geht er verloren und wird – wie die Praxis ja zeigt – kaum angewandt. 

Unser Land Rheinland-Pfalz hat dem bisher in guter Weise Rechnung getragen und mehr als 1000 Menschen aus humanitären Gründen ein Bleiberecht gewährleistet. Wir können nur sagen: Weiter so! Damit wird sowohl den Flüchtlingen als auch unserem Rechtsstaat Genüge getan. 

Sie berufen sich ausdrücklich auf die Erteilung eines Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen nach § 25,5. Bevor wir auf diesen Teil eingehen, möchten wir den gesamten Abschnitt 5 des Gesetzes berücksichtigt wissen und dabei auch die anderen Paragraphen mitnehmen. Dabei spielt auch der Blick über den humanitären Rahmen auf die völkerrechtliche Seite für uns eine Rolle, wie wir eben in den Erörterungen zur Kinderrechtskonvention darlegten. 

1. Mit §23,1 kann auch aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Dies finden wir beachtlich und bisher zu wenig berücksichtigt. Die nach § 68 erforderliche Verpflichtungserklärung wird als Kann-Anordnung formuliert, was eine gewisse Offenheit lässt, die es zu prüfen gilt. 

Damit ist unter der Maßgabe des Einverständnisses mit dem Bundesinnenministerium ein Weg gegeben, der Kinderrechtskonvention zu ihrer Geltung zu verhelfen. 


2. Mit § 23a wird auf die Härtefallkommission verwiesen. Auf diese Kommission kann man nach der bisherigen positiven Praxis in Rheinland-Pfalz hoffen. Die Lebensumstände der Familie machen einer solchen Hoffnung allerdings Schwierigkeiten. 


3. Ihrer Feststellung, dass im Falle der Familie Yildirim keine humanitären Gründe vorliegen, muss energisch widersprochen werden. Sie legen noch nicht einmal dar, was denn humanitäre Gründe sein könnten, sondern stellen einfach unmittelbar fest und basta. 

Unserer Meinung nach sind humanitäre Gründe diejenigen, die wir oben auch schon verschiedentlich nannten: so zum Beispiel Kindeswohl, Zugang zu Bildung für Erwachsene und Kinder, Zugang zu angemessener medizinischer Versorgung, Leben in Verhältnissen, die der Menschenwürde entsprechen, Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten und Erwerbstätigkeit, Möglichkeit der freien Meinungsäußerung, Pflege von Kontakten ohne Einschränkung, die Berücksichtigung gewachsener Beziehungen und Verbindungen (Kindergarten, Schule, Nachbarschaft)

Mit § 25,5 wird darauf verwiesen, dass eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen ist, wenn eine Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist. Es wird an keiner Stelle gesagt, welche rechtlichen oder tatsächlichen Gründe dies sind. 

Aus unserer Sicht der Lebensverhältnisse und der Situation der Familie liegen diese humanitären Gründe vor, und die sind auch tatsächlich so. 

D. Integration und Lebensunterhalt der Familie

Sie berufen sich in Ihrem Brief auf die Angaben der Stadtverwaltung, dass die Familie während des gesamten Aufenthalts ihren notwendigen Lebensunterhalt durch die Inanspruchnahme von öffentlichen Mitteln sicher gestellt hat. Auch fehle die sprachliche Integration der Familie. 

Hier müssen wir korrigierend eingreifen und feststellen, dass dies nur in Teilen auch unserer Wahrnehmung und Kenntnis der Familienverhältnisse entspricht. Die Kinder  sind in Kindergarten und Schule integriert, sprechen Deutsch ohne große Schwierigkeiten. Wir können mit ihnen reden, spielen, scherzen und Eis essen gehen.  

Ihre Einschätzung beruhend auf der Stadtverwaltung Koblenz betrifft die beiden Erwachsenen, also Frau und Herrn Yildirim, und dem müssen wir leider zustimmen. Hier wird versucht, Abhilfe zu schaffen, indem beide seit 3 bzw. 1 ½ Jahren verstärkt sich wieder um Spracherwerb bemühen. Die Arbeitsplatzsuche gestaltet sich derweil als äußerst schwierig. 

Es gibt unserer Meinung nach dafür Erklärungen, warum es so kam und kommen musste, aber ob dies zu einer Entschuldigung und Anerkennung führt, sei dahingestellt. 

Spracherwerb: 
Wenn eine Frau als Analphabetin hierher nach Deutschland kommt, drei Kinder gebiert und aufzieht, sind die Voraussetzungen für einen geregelten und praxisbezogenen Spracherwerb schwierig. Nachdem die Kinder, die gesundheitlich auch schwierige Phasen durchlaufen haben, sozusagen „aus dem Gröbsten raus“ sind, sind die Bemühungen bei Frau Yildirim eindeutig und klar. Sie besucht seit 2003 einen Anfängerkurs im kath. Kindergarten St. Antonius.

Mit der Forderung nach Spracherwerb war also zumindest für Frau Yildirim viel mehr verbunden als das Erlernen einer Fremdsprache. Erst einmal Lesen und Schreiben lernen und das gekoppelt mit dem Erlernen einer Fremdsprache, das sind erschwerte Bedingungen, die einiges erklären können. 

Arbeit: 

Wenn ein Schafhirte, der aus einem entlegenen Gebiet der Türkei und der Nähe zum Irak kommt und 150 Schafe sein Eigen nennen konnte, hier in der Bundesrepublik Arbeit suchen und finden soll, dann ist dies angesichts der Situation auf dem Arbeitsmarkt fast aussichtslos. 

Wir haben dies selbst schmerzhaft erfahren müssen, als wir selbst bei Transportunternehmen, Gärtnereien, bäuerlichen Betrieben anfragten. Denn selbst für Lagerarbeiten oder Arbeit in der Landwirtschaft werden viele Voraussetzungen anderer Art (diverse Führerscheine, Teamfähigkeit, Schnelle Auffassungsgabe, etc.) benötigt. 

Herr Yildirim hat seine Anfragen dokumentiert und kann belegen, wie er sich um Erwerbsarbeit bemühte. Die Dokumentation liegt dem Petitionsausschuss des Landtages vor.

Es sei hier wiederholt, dass dies Versuche sind, etwas zu erklären. Offen bleibt die Frage, ob damit nach 10 Jahren Leben in der Bundesrepublik der mangelnde Spracherwerb und die Inanspruchnahme öffentlicher Mittel anerkannt werden kann. 

Dass sich das Schicksal der Familie Yildirim nicht von dem anderer Asylbewerberfamilien unterscheidet, möchten wir dabei nicht bestreiten. Aber es wurde deutlich, dass die Fälle der langjährig Geduldeten immer komplexer und komplizierter werden, da das Leben weitere Fakten schafft. Eine Bleiberechtslösung steht an. 

E. Erinnerung braucht „gelebte Kultur“ um nicht zum Ritual zu verkommen. 

Wir möchten noch einen anderen Aspekt unseres Engagements hervorheben, nämlich die Erinnerung an unsere deutsche Geschichte. Wir glauben an die Kraft unseres Gemeinwesens, die Schuld der in Deutschem Namen im Zweiten Weltkrieg und schon vorher begangenen Verbrechen anzuerkennen. Das Gedenken an das nationalsozialistische Jahrhundertverbrechen, ein Teil unserer Identität, ist der notwendige Anruf  an uns alle den akzeptierenden Umgang mit dem jeweils Anderen unter uns einzuüben.

Gerade im Andenken an die misshandelten, gefolterten, missbrauchten und getöteten Kinder aus unserer Nachbarschaft spüren wir die Tiefe dieses beispiellosen Zivilisationsverlustes unserer Gesellschaft.

Die Erinnerung an die besondere geschichtliche Stellung des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen muss in unsere Gegenwart, mitten unter uns, pädagogische, gesellschaftliche und politische Konsequenzen haben. Sie enthält somit einen Handlungsauftrag für unsere kommunale Praxis, wenn wir nicht falsches Zeugnis über uns selbst ablegen wollen.

Peter Glotz hat dies in einem vielzitierten Essay als „Konzept der historischen Lernfähigkeit“ bezeichnet: Die Erfahrung des deutschen Faschismus, des NS-Terrors, des Vernichtungskrieges und der Shoah sind Voraussetzungen, die unser gesellschaftliches Leben bestimmen müssen. In diesem Sinn kann und darf es keinen „Schlussstrich“ geben, der diese Vergangenheit von unserer Gegenwart trennt.

Daher setzen wir uns, dies alles aufgreifend, für die Kinder in Koblenz ein, die von Abschiebung aus ihrer Heimat Koblenz bedroht sind. Es kann nicht angehen, dass wir einerseits derer gedenken, die u.a. aus Koblenz deportiert, misshandelt, missbraucht und ermordet wurden, und andererseits ganz aktuell Kindern durch Ausweisung aus ihrer Heimat und gewohnten Umgebung eine unsichere, ungewisse Zukunft bescheren.

Die Erinnerung an die verfolgten Kinder aus unserer unseligen Vergangenheit mahnt zu einem anderen Umgang mit den Kindern unserer Gegenwart, die bei uns Zuflucht gefunden haben. Koblenz soll eine Stadt der Zuflucht sein, in der Kindern kein Ungemach droht. 

F. Unsere Aktivitäten

Wir haben im Mai beginnend mit dem 1. Mai und dann jeweils sonntags Mahnwachen auf dem Jesuitenplatz durchgeführt und Unterschriften gesammelt. Es fanden sich dabei immer mehr als 20 Personen zusammen, die sich an der Mahnwache beteiligten und Öffentlichkeit herstellten. Es wurden dabei zusammen mit anderen schon über 700 Unterschriften gesammelt. Dies setzen wir fort: am 20., 21. und 22. Juni versammeln wir uns auf dem Jesuitenplatz und fordern öffentlich das Bleiberecht für diese Koblenzer Kinder.

Wir haben eine Postkartenaktion gestartet, in der wir vom Koblenzer Oberbürgermeister einen klaren Einsatz zugunsten eines Bleiberechts und für die Familie Yildirim fordern. Sicherlich kann er Ihnen sagen, wie viele Postkarten er in den nächsten Wochen erhalten wird. 

Wir haben eine Resolution für den Koblenzer Stadtrat erarbeitet und den Rat aufgefordert, sich mittels einer solchen Resolution schützend vor die Kinder zu stellen. Am 22. Juni – so hoffen wir – soll darüber debattiert und abgestimmt werden. 

Wir können uns dem anfangs zitierten Statement von Kardinal Lehmann nur anschließen, weil wir die Unerträglichkeit der Situation langjährig Geduldeter am konkreten Beispiel der Familie Yildirim sehen, hautnah spüren und erleben. 

Insofern wollen wir auch Ihre letzte Äußerung als weiteres wohlwollendes Zeichen auffassen, dass Sie uns raten, wegen einer Rückkehrberatung und eventueller Rückkehrhilfen bei der Stadtverwaltung Koblenz vorzusprechen. Dies werden wir bedenken und sicherlich beherzigen – allerdings ohne in unserem Bemühen nachzulassen, hier und heute auf dem Bleiberecht zu bestehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Werner Huffer-Kilian

Moderator Initiative Zuflucht
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